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STEUERBERATUNG

Der gesetzliche Mindestlohn

Allgemeines

Seit dem 1. Januar 2015 qgilt nach dem ,Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns*
vom 11.8.2014 (in Kraft seit 1.1.2015). Ein gesetzlicher Mindestlohn fur Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie Beschéaftigte in allen Branchen. Der Mindestlohn betragt seit dem 1.1.2026
€ 13,90 (bis 31.12.2025 € 12,82) pro Stunde. Der Mindestlohn steigt zum 1.1.2027 auf € 14,60.

Berechnungsgrundlage, Zulagen

Verbindliche gesetzliche Regelungen, welche VergUtungsarten und -elemente auf den Min-
destlohn anzurechnen sind, enthalt das Gesetz nicht. Auf den Mindestlohn anzurechnen sind
samtliche Zahlungen des Arbeitgebers fur alle Regeltatigkeiten.

Berechnungsgrundlage fur den Mindestlohn ist die Bruttovergltung pro Zeitstunde. Bei ver-
einbartem Festlohn ist der maRBgebliche Mindestlohn aus dem Quotienten Festlohn und den
tatsdchlichen Arbeitsstunden eines jeden Monats zu berechnen. Ist ein verstetigter Monats-
lohn vereinbart, errechnet sich der tatsachliche Stundenlohn aus dem Quotienten des verste-
tigten Monatslohns und der regelmaRigen Arbeitszeit. Die regelmaRige monatliche Arbeitszeit
wird mit folgender Formel ermittelt: regelméaRige monatliche Arbeitszeit = Wéchentliche
Arbeitszeit * 18 / 3. Danach umfasst ein Monat im Durchschnitt 4,35 Wochen. Bei einer Wochen-
arbeitszeit von 40 Stunden ergeben sich 173,33 Arbeitsstunden im Monat. Bei 40-stlindiger
Wochenarbeitszeit ist der Mindestlohn bei einem Brutto-Monatslohn von mindestens € 13,90 x
173,33 = € 2.409,28 erreicht.

Sonstige Zulagen, Zuschlage bzw. Gber die Normalleistung hinausgehende Zahlungen des
Arbeitgebers, zdhlen nur dann zum Mindestlohn, wenn diese zusammen mit anderen Leistun-
gen dem Arbeitnehmer gezahlt werden und die eigentliche Regelarbeitsleistung des Arbeit-
nehmers entlohnen sollen. Nach der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs (EuGH)
vom 14.4.2005 und vom 7. 11.2013 sind Zulagen oder Zuschldge dann auf den Mindestlohn anre-
chenbar, wenn sie nicht das Verhéltnis zwischen Leistung des Arbeitnehmers und der von ihm
erhaltenen Gegenleistung des Arbeitgebers verdndern. Bauzulagen, mit denen lediglich die
regelmalige und dauerhaft vertragliche geschuldete Arbeitsleistung vergltet wird, sind auf
den Mindestlohn anrechenbar.
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Geleistete Uberstunden miissen mindestens zum Mindestlohnsatz vergiitet werden. Nicht
anrechenbar sind jedoch Uberstundenzuschliage oder Zuschlage fir die Nacht-, Sonn- und Fei-
ertagsarbeit oder Schmutzzulagen usw.

Urlaubs-, Weihnachtsgelder, sonsti-
ge Einmalzahlungen

Urlaubs-, Weihnachtsgelder und sonstige Einmalzahlungen sind auf den Mindestlohn, nach den
Vorgaben des EuGH, anrechenbar, wenn sie mit Ablauf des Monats gezahlt werden, der dem
Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde. Wird das Urlaubsgeld im Juni und das
Weihnachtsgeld im November gezahlt, so kénnen diese Einmalzahlungen in den Monaten Juni
und November auf den Mindestlohn angerechnet werden. Werden die Leistungen Uber das
Jahr verteilt, also monatlich gezahlt, kdnnen diese jeden Monat auf den Mindestlohn ange-
rechnet werden. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts (BAG v. 25.5.2016 - 5 AZR 135/16)
wilrde das Mindestlohngesetz einem Arbeitnehmer keinen Anspruch auf erhéhtes Monatsge-
halt zusichern. Vielmehr kommt den in jedem Kalendermonat zu 1/12 geleisteten Jahressonder-
zahlungen Erfullungswirkung zu.

Der Regellohn und die Jahressonderzahlung sind fur die Mindestlohnermittlung stets zusam-
men zu betrachten. Die Sonderzahlungen missen flr geleistete Arbeit gezahlt werden und
dirfen nicht den Charakter einer freiwilligen Zahlung des Arbeitgebers haben, etwa fir eine
langjahrige Betriebsbindung.

Geltungsbereich, Ausnahmen

Auszubildende

Fur Auszubildende gilt das Mindestlohngesetz nicht

Kinder und Jugendliche

Fur Kinder und Jugendliche besteht ein Anspruch nach dem Mindestlohngesetz grundsétzlich
erst mit Vollendung des 18. Lebensjahrs. Wurde das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet,
besteht der Anspruch nur, wenn eine abgeschlossene Berufsausbildung vorliegt.

Praktikanten

Der Mindestlohn gilt nicht fur Praktikanten, die ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Ori-
entierung fur eine Berufsausbildung oder die Aufnahme eines Studiums absolvieren. Die Min-
destlohnregelungen finden ebenfalls keine Anwendung wéhrend eines die Berufs- oder Hoch-



schulausbildung begleitenden, dreimonatigen Praktikums oder wahrend eines Pflichtprakti-
kums.

Langzeitarbeitslose

Bei den Langzeitarbeitslosen ist vorgesehen, dass der Mindestlohn in den ersten sechs Mona-
ten nach der Beschéaftigungsaufnahme nicht anzuwenden ist.

Heimarbeiter

Die Mindestlohnregelungen gelten nicht fir Heimarbeiter nach dem Heimarbeitsgesetz.

Nahe Angehorige

Auch fur Arbeitsverhéltnisse unter nahen Angehdrigen qilt der Mindestlohn. Ausnahme: Der
Ehegatte arbeitet gegen ,Taschengeld® oder unentgeltlich und fir den Arbeitgeber-Ehegatten
besteht Unterhaltspflicht. In solchen Fallen fehlt es im Regelfall an einem Arbeitsverhéltnis.

Geringfligig Beschaftigte

Keine Ausnahmen gelten fur geringfligig Beschéaftigte. Fir Minijobber ist der gesetzliche Min-
destlohn zu zahlen. Da sich der Mindestlohn fur alle Beschéaftigten, also auch fur geringflqgig
Beschaftigte, auf die Bruttovergitung pro Zeitstunde bezieht, der Minijobber aber keine Steu-
er- und Sozialabgaben zahlt, ist das auszuzahlende Entgelt von (ab dem 1.1.2026) € 603,00
durch die zu leistenden Arbeitsstunden zu dividieren. Im Ergebnis muss sich seit dem 1.1.2026
ein Stundensatz von mindestens € 13,90 errechnen.

Ergeben sich bei geringfligig Beschaftigten aus den Arbeitszeitaufzeichnungen regelmafige
Uberstunden, ist darauf zu achten, dass der Mindestlohn nicht unterschritten wird. Bei gering-
fligig Beschaftigten ist also stets darauf zu achten, dass die geleisteten Uberstunden auf die
Stundenléhne heruntergerechnet werden und der Mindestlohn dabei nicht unterschritten
wird.

Die maximale Arbeitsstundenzahl bei geringfligiqg Beschaftigten betragt analog des geltenden
Mindestlohnsatzes ab 1.1.2026 von € 13,90

Ab 1.1.2026: 603/13,90 = 43,37 Stunden

Ergibt sich aus der Stundendokumentation, dass ein Minijobber mehr verdienen mlsste, dann
drohen Nachzahlungen an die Sozialversicherung, und zwar unabhéngig davon, ob tatséchlich
eine Lohnnachzahlung erfolgt oder nicht. Der Zoll meldet die Arbeitszeit-Dokumentation mit
den Uberstunden regelméRig an die Minijob-Zentrale.



Sonderfalle

Uberstunden, Arbeitszeitkonten

Besondere Regelungen gelten fiir Uberstunden, die auf ein Arbeitszeitkonto eingestellt wer-
den. FUr einen begrenzten Zeitraum kann eine Buchung auf ein Arbeitszeitkonto erfolgen.

Altersvorsorge, Entgeltumwandlung

Entgeltumwandlungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorqung sind auf den Mindest-
lohn anrechenbar. Damit ist auch Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zum Mindestlohn
arbeiten, die Mdglichkeit der freiwilligen Altersvorsorge eré6ffnet.

Bereitschaftsdienste

Bei Bereitschaftsdienstzeiten handelt es sich um Arbeitszeiten. Es qilt der gesetzliche Min-
destlohn entsprechend.

Besondere Arbeitszeitaufzeichnungspflichten

Fur geringflgig Beschéftigte und Arbeitnehmer aus den im Schwarzarbeitsbekdmpfungsge-
setz genannten Branchen gelten besondere Aufzeichnungspflichten. Arbeitgeber missen
demnach Beginn, Dauer und Ende der taglichen Arbeitszeit eines jeden Arbeitnehmers auf-
zeichnen, deren ,verstetigtes regelmaRiges Monatsentgelt brutto € 4.4.461,00 nicht tber-
schreitet (bzw. ab 1.1. 2025 ein verstetigtes regelmaRiges Monatsentgelt in Hohe von €
2.974,00 bei nachweislicher Zahlung eines Brutto-Monatsentgelts in dieser Hohe Uber einen
Zeitraum von 12 Monaten, (§ 1 der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung MiLoDokV
i.d.F. v.15.12.2023). Die Aufzeichnungen mussen spétestens zum Ablauf des siebten Tages
erfolgen, auf den die Arbeitsleistung erbracht wurde, und fir mindestens zwei Jahre aufbe-
wahrt werden (§ 17 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG)

Die Form der Aufzeichnung der Arbeitszeit ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit ausschlieBlich mobilen Tatigkeiten, die keinerlei
Arbeitszeitvorgaben unterliegen, genligt es, wenn die Dauer der taglichen Arbeitszeit aufge-
zeichnet wird. Beginn und Ende missen nicht dokumentiert werden.

Fur geringflgig Beschéaftigte im privaten Haushalt gelten die Aufzeichnungspflichten nicht.
Allerdings ist hier der gesetzliche Mindestlohn zu zahlen.



Entgeltfortzahlungen

Schlief3lich ist der Mindestlohn auch fiur die Berechnung von Entgeltfortzahlungen an Feierta-
gen und im Krankheitsfall maRgeblich. Dies hat das Bundesarbeitsgericht in einem aktuellen
Urteil entschieden (v.13.5.2015 10 AZR 191/14).

Geltungsdauer

Die festgesetzten Mindestlohnbetrdge gelten fir das jeweilige Kalenderjahr. Anpassungen und
Adaptionen im Zwei-Jahres-Abstand sind vorgesehen.

Einhaltung der Vorschriften

Die Einhaltung des Mindestlohngesetzes wird im Rahmen von Betriebsprifungen durch die
Steuerbehérden und/oder Sozialversicherungstrager regelmaRiqg Uberprift. VerstdRe gegen
das Mindestlohngesetz bei geringfligig Beschéaftigten werden regelméfig an die Minijob-Zen-
trale gemeldet.

Steuerberaterinnen und Steuerberater sind nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz zur Erstel-
lung einer ordnungsgemaRen Bescheinigung Uber die Einhaltung der Vorschriften nach dem
Mindestlohngesetz befugt.

Stand: 1. Januar 2026

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung kénnen wir keine Gewahr fir die Vollstdndigkeit und
Richtigkeit der dargestellten Informationen Gbernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen
im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fir eine persdnliche Beratung zur Ver-
flgung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Inrem Smart-
phone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewlnschten
Bereich auf unserer Homepage.




	Der gesetzliche Mindestlohn
	Allgemeines
	Berechnungsgrundlage, Zulagen
	Urlaubs-, Weihnachtsgelder, sonstige Einmalzahlungen
	Geltungsbereich, Ausnahmen
	Auszubildende
	Kinder und Jugendliche
	Praktikanten
	Langzeitarbeitslose
	Heimarbeiter
	Nahe Angehörige
	Geringfügig Beschäftigte

	Sonderfälle
	Überstunden, Arbeitszeitkonten
	Altersvorsorge, Entgeltumwandlung
	Bereitschaftsdienste
	Besondere Arbeitszeitaufzeichnungspflichten

	Entgeltfortzahlungen
	Geltungsdauer
	Einhaltung der Vorschriften


